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26. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 15. Oktober 2020 

 

INHALT 
 

Amtlicher Teil  

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst über die 
Nachfolge eines Ratsmitgliedes 

S. 243 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 244 

 
 
 
Amtlicher Teil: 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst über die Nach-
folge eines Ratsmitgliedes 
 
 
Der bei der Wahl zum Rat der Stadt Tönisvorst am 
27.09.2020 in der Stichwahl gewählte Bewerber der SPD, 
Herr Uwe Leuchtenberg, hat durch Annahme seiner Wahl 
zum Bürgermeister der Stadt Tönisvorst sein Mandat im Rat 
der Stadt Tönisvorst zum 01.11.2020 gemäß § 37 Nr. 6 
Kommunalwahlgesetz NRW verloren. 
 
 
Nach der Regelung des § 45 des Kommunalwahlgesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 
1998 (GV. NRW.S. 454, ber. S. 509), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV. NRW. S. 312 
d), in Kraft getreten am 7. Mai 2020, wird hiermit als Nach-
folger Herr  
dr. Matthias Horst, geb. 1991, wohnhaft in 47918 Tönis-
vorst, nach der Reihenfolge der vorliegenden Reserveliste 
der SPD bei der Wahl am 13.09.2020 benannt und dies hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Gegen diese Festsetzung steht gem. § 39 Abs. 1 i.V.m. § 45 
Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes NRW jedem Wahlbe-
rechtigten des Wahlgebietes sowie der zuständigen Leitung 

solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben sowie der Aufsichtsbehörde binnen eines 
Monats nach der Bekanntmachung der Einspruch zu. Der 
Einspruch ist bei der Wahlleiterin schriftlich einzureichen 
oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Tönisvorst, den 12.10.2020 
 
gez. Waßen 
Wahlleiterin 
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Nichtamtlicher Teil: 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
Newsletter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann 
seine eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldun-
gen aus.  Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kosten-
los zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslege-
stellen siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amts-
blatt per Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro 
Jahr. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
info@toenisvorst.de 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 100 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


